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Die Rechtslage diirfte in diesem Punkte abge-
kldart sein. Erschwerungen scheinen heute viel-
mehr daher zu kommen, dal Inhaber von Wasser-
kraftnutzungsrechten iibersetzte Ablésungsentschi-
digungen verlangen, so dafl wichtige Trinkwasser-
versorgungen in Frage gestellt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dafi heute
in erster Linie das Recht der Quellen revisions-
bediirftig ist. Man wird kaum darum herumkom-
men, wie ja auch vom Bundesgericht im genann-
ten Entscheid angedeutet wird, den Art. 704 des
7ZGB abzuéindern. Ob dabei eine Unterscheidung
zwischen Quellen, die in Grundwassergebieten
liegen und von diesen gespiesen werden, und
wgewohnlichen Quellen (die im Privateigentum
bleiben wiirden) eingefiihrt werden soll, oder ob
man die ganze bisherige Rechtsgrundlage des eid-
genossischen Quellenrechtes fallen lassen will,
bleibe eingehenderen Studien {iberlassen. Auch
die Oeffentlichkeit der Grundwasserstrome konnte
bei dieser Gelegenheit von Bundeswegen ausge-
sprochen werden.

Erwidhnt sei noch, dafl die Revision auch in an-
dern Kantonen auf Interesse stofien diirfte. So
verfolgt z. B. der Kanton Aargau in Grundwasser-
fragen eine dhnliche Praxis wie der Kanton Ziirich.
Sie beruht aber heute auf der etwas schwachen
Basis eines obergerichtlichen Entscheides, wonach
in sinngemifier Auslegung des Baugesetzes die
Grundwasserstrome als offentliche Gewésser zu
betrachten sind. Der Versuch, diese Praxis durch
eine Bestimmung im Einfiihrungsgesetz zu sank-
tionieren, ist gescheitert. Die Vorlage wurde im
Jahre 1923 durch Volksentscheid verworfen.

Die meisten tiibrigen Kantone behandeln die
Grundwasserstrome und -becken nicht als 6ffent-
liche Gewisser und erteilen fiir ihre Ausnutzung
keine Verleihungen. Sie wenden das Quellenrecht
an gemiafl Zivilgesetzbuch und schreiben eine Be-
willigung nur dann vor, wenn das Wasser aufier-
halb des Kantons geleitet werden soll. Es kann
keinem Zweifel unterstehen, daff in allen Kan-
tonen die Nutzbarmachung des Grundwassers eine
ihnliche Entwicklung nehmen wird, wie im Kanton
Ziirich. Damit wird sich auch das Bediirfnis nach
einer Neuregelung geltend machen, denn unter der
Herrschaft des Privatrechtes wird es einer Ver-
waltung nie moglich sein, eine, ganze Flufigebiete
umfassende, das Oberfldchen-, wie auch das Grund-
wasser beriicksichtigende Wasserwirtschaftspolitik
zu betreiben.

Die Grundwasserkarte des
Kantons Ziirich.

Von A. Beilick, Ing.-Adjunkt des Kantonsingenieurs.
Durch Gesetz vom 2. Februar 1919 sind im
Kanton Ziirich Grundwasserstrome und Grund-

wasserbecken von einer mittleren Stirke von
mehr als 300 Minutenliter als offentliche Ge-
wilsser erklirt worden. Nach der Verordnung
iiber die Beniitzung von Grundwasserstromen und
Grundwasserbecken vom 27. Oktober 1919 l&ft
der Regierungsrat eine Karte der o&ffentlichen
Grundwasserstrome und Grundwasserbecken an-
fertigen, die nach Mafigabe der weitern Beobach-
tungen fortzufiihren und zu ergénzen ist.

An dieser Grundwasserkarte wird nun seit
mehreren Jahren von der ziircherischen Bau-
direktion wunter Mitwirkung des Geologen Dr.
J. Hug gearbeitet. Eine erste Grundlage hiezu
wurde im Jahre 1920 durch ein Aufgebotsver-
fahren geschaffen, nach welchem alle Wasser-
beniitzungsanlagen der fraglichen Gebiete anzu-
melden waren.

Eingelaufen sind iiber 800 Anmeldungen, die
zum Teil gute Anhaltspunkte boten. Im {ibrigen
mufiten unter Verwendung des bereits vorhan-
denen geologischen Materials anhand von Auf-
schliissen bei Sondierungen fiir neue Wasserver-
sorgungsanlagen und durch Wassermessungen
und Lokaluntersuchungen die Grundwasservor-
kommnisse festgestellt und umgrenzt werden. Das
Werk ist heute so weit gediehen, dafy im grofien
und ganzen iiber die Grundwasserstrome des Kan-
tons Klarheit herrscht, und dies ist von grofier
Bedeutung in wasserwirtschaftlicher Beziehung.
Dem Staat kommt die Aufgabe zu, iiber die vor-
handenen Wasservorriate zu wachen und deren
rationelle Verteilung vorzunehmen. Mit der Zu-
nahme der Bevolkerung hat der Wasserverbrauch
schon heute einen Umfang angenommen, der eine
liberaus starke Heranziehung der Grundwasser-
strome und -becken zur Versorgung von Ortschaf-
ten zur Folge hat, und ohne Ueberblick iiber die
Wasservorkommnisse wire es der Behorde kaum
moglich, in der Wasserversorgung das Wohl des
ganzen Staatswesens zu wahren.

Nach dem gegenwirtigen Stande der Forschun-
gen diirften die offentlichen Grundwasserstrome
und Grundwasserbecken des Kantons Ziirich eine
Oberfliche von rund 300 Quadratkilometer ein-
nehmen, was von der Flichenausdehnung des
Kantons von 1723,5 Quadratkilometer rund 17 %
ausmacht. In der Zeitperiode der Jahre 1920 bis
und mit 1929 sind von der ziircherischen Regie-
rung insgesamt 213 Konzessionen fiir Grundwas-
serbeniitzungsanlagen erteilt worden mit einer
totalen Wasserentnahme bis zu 224,000 Minuten-
liter. Das Wasser findet in 123 Anlagen mit einer
Wasserentnahmemoglichkeit von 104,500 Minuten-
liter zu offentlichen Zwecken und in 90 Anlagen
mit 119,500 Minutenliter zu privaten Zwecken
Verwendung. Seit Inkrafttreten des Grundwasser-
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gesetzes im Jahre 1919 sind 96 neue Anlagen oder
Erweiterungen konzediert worden, die eine Was-
sermenge von rund 90,000 Minutenliter bean-
spruchen. Diese Wasserentnahme verteilt sich
mit 31,600 Minutenliter auf private Versorgung
und mit 58,400 Minutenliter auf 6ffentliche Was-
serversorgung.

‘Es gibt keinen Grundwasserstrom, an welchem
nicht schon eine Beniitzung bestiinde, und es tre-
ten heute schon Fille ein, in denen der Erteilung
der Konzession griindliche Untersuchungen iiber
die Moglichkeit einer Neuanlage mit Riicksicht auf
bestehende Anlagen und die Wasserverteilung
vorauszugehen haben, weil das Wasser knapp
wird. Diese Untersuchungen werden sich mit der
Zunahme der Beanspruchung des Grundwassers
noch auszudehnen haben, namentlich auch auf die
Einwirkung des Wasserentzuges auf die fragliche
Gegend. Es ist zu beriicksichtigen, dafl Grund-
wasserstrome und Grundwasserbecken mit Fliis-
sen und Bichen vielfach in innigem Zusammen-
hang stehen und daf3 das Grundwasser letzten En-
des seinen Ablauf in die oberirdischen Gewisser
findet. Letzteren mufl nun, sei es als Vorfluter
fiir Abwasser, sei es als Triebkrafterzeuger, das
notige Wasser belassen bleiben. Ihren beredten
Ausdruck finden die Verhiltnisse etwa in den
Einsprachen bei der Konzessionierung von Grund-
wasseranlagen. Namentlich die Eigentiimer von
Wasserkraftanlagen wenden sich gegen jeden

Wasserentzug mit der Begriindung, dafl ihnen ihre -

alten Wasserrechte am oberirdischen Gewésser
nunmehr ein Recht auf das offentlich gewordene
Grundwasser-geben. Hiezu ist zwar zu bemerken,
dafy die Erteilung von Wasserrechtskonzessionen
an oberirdischen Gewissern durch den Regie-
rungsrat bisher noch nie den Sinn hatte, dak dem
Beliehenen damit ein Recht auf den damit zu-
sammenhéngenden Grundwasserstrom eingerdumt
werde. Zur Benutzung des Grundwassers sind
besondere Konzessionen notwendig.

An offentlichen Grundwasserstromen und
-becken kann der Grundeigentiimer iiber das
Wasser nicht mehr frei verfiigen. Die Bestimmun-
gen des Zivilgesetzbuches iiber das Quellenrecht
sind nur noch beschrinkt anwendbar. Es liegt
deshalb im Interesse der Rechtssicherheit, daf}
sowohl den Privaten als den Grundbuchverwal-
tern bekannt sei, welche Gebiete zu offentlichen
Grundwasserstrémen und -becken gehéren. Aus
diesem Grunde haben seinerzeit auch die Notare
die Anfertigung der Grundwasserkarte zu ihrer.
Orientierung verlangt. Die Karte kann aber auch
allen denjenigen gute Dienste leisten, die sich mit
der Frage der Wasserbeschaffung befassen, sei
es, um Anhaltspunkte dariiber zu gewinnen, wo
die Entnahmestellen anzulegen sind, sei- es, um

von vorneherein dariiber unterrichtet zu sein, wo
eine Konzessionspflicht besteht.

Eigentumsrechte und Dienstbarkeiten an Grund-
wassern im Kanton Ziirich.
(Aus dem Bundesgericht.)

Die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichtes hatte
sich in ihrer Sitzung vom 15. November 1929 mit einem in-
teressanten Rechtsstreit aus dem Gebiete des Quellen-
und Grundwasserrechts zu befassen. Dem Ent-
scheid kommt dabei umso gréfiere Bedeutung zu als es sich
hier um ein relativ moch recht wenig abgeklidrtes Rechtsge-
biet handelt und das Bundesgericht sehr selten in die Lage
kommt, zu derartigen Fragen Ste!lung zu nehmen. Aus der
Prozefigeschichte sei folgendes erwihnt:

Vor bald 50 Jahren hatte ein in der Gemeinde Wiadenswil
wohnhafter Biirger R. Z. Gemeinsam mit dieser Gemeinde in
den sogen. Mithlenen-Richterswil Wasserrechte er-
worben und zwar 80, daff von den vorhandenen Wassermen-
gen der Gemeinde Wadenswil jeweils zwei Drittel, dem
Mitkontrahenten Z. ein Drittel zur freien Verfiigung iiberlas-
sen sein so'lten. Im Jahre 1926 bewarben sich nun die zwei
Gemeinden Widenswil und Richterswil beim ziircherischen
Regierungsrat um eine Konzession zur Erstellung einer

- Trink- und Brauchwasserversorgung in den Miihlenen-Rich-

terswil und zwar in dem Sinne, dafy ihnen das Recht zuge-
standen werden sollte, dem dort festgestellten Grundwasser-
strom durch eine Pumpanlage bis zu 400 Minuten!itern Was-
ser zu entziehen. Gegen die Erteilung dieser Konzession ist
von Z. Einsprache erhoben worden. Er machte geltend, dafi
ein Drittel des fiir die Wasserversorgung benotigten Wassers
ihm zustehe und daf daher die Konzession nur unter Wah-
rung und Vorbehalt seiner Rechte bezw. gegen entsprechende
intschadigung erteilt werden diirfe.

Entgegen dieser Einsprache ist den beiden Gemeinden
die nachgesuchte Verleihung vorbehaltlos und ohne Ent-
schadigungspflicht an Z. erteilt erteilt worden, worauf dieser
beim Bundesgericht wegen Verletzung der in Art. 4 der
Kantonsverfassung enthaltenen Garantie der wohl-
erworbenen Privatrechte staatsrechtliche Be-
schwerde einreichte. Die Beschwerde ist vom Bundesgericht
als unbegriindet abgewiesen worden. Nach Art. 704
Abs. 3 des Zivilgesetzbuches ist das Grundwasser den Quel-
len gleichgestellt worden, d. h. es bildet auch das Grund-
wasser wie die Quelle Bestandteil des Ursprungsgrund-
stiickes und es kann daher am Grundwasser ein gesondertes
Eigentumsrecht nicht bestehen. Dem Eigentum an Quelle
und Grundwasser wird aber gegeniibergestellt das Quellen-
und Grundwasserrecht. Dieses kann Dienstbarkeits-
berechtigung am Ursprungsgrundstiick sein und kann somit
durch Eintragung in das Grundbuch als Servitut verselbstén-
digt werden. Solche Servitutsrechte hat nun Z. in den 70er
und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in dem in Frage
stehenden Quellgebiet zweifellos begriindet und es mag an-
genommen werden, dafl auch die betreffende Parzelle mit
einer solchen Servitut zu seinen Gunsten belastet ist. Nun be-
stimmt aber das ziircherische Einfiihrungsgesetz zum Zivil-
gesetzbuch in § 137:

«Grundwasserstrome und  Grundwasserbecken von
einer mittleren Stirke von mehr als 300 Minutenlitera wer-
den als 6ffentliche Gewisser erklart. Wird jedoch
einem solchen Grundwasser lediglich Wasser fiit den héaus-
lichen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Kleinbedart
entnommen, so ist eine staatiche Verleihung nicht erfor-
derlich.»

Steht nun diese Bestimmung, wie vom Rekurrenten gel-
tend gemacht wird, im Widerspruch zum Verfassungsgrund-
satz der Garantie der wohlerworbenen Privatrechte? Zuzu-
geben ist, dafi sie die Befugnisse des Eigentiimers oder
Servitutsberechtigten inbezug auf die Ausbeulung von
Grundwasser einschrankt, indem ihnen ein freies Benut-
zungsrecht nur noch fiir den Kleinbedarf eingerfiumt wird,
wihrend Grundwasserstrome von mehr als 300 Minutenlitern
Starke einfach als offentliche Gewésser erkldart werden, zu



	Die Grundwasserkarte des Kantons Zürich

